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©rainage oerfehen finb, t).at bas 3Sie£) immer Seuchen»
gefaljr auswärtigen.

Pr Neubauten oon Stäben lobten auch bie anerïannten
Segeln mehr eingehalten werben, bie feitenS ber ©roß»
öfonomen refpeïtiert finb; Dem SRittel» unb Meinbauer
tonnten biefe Siegeln nur Stufen bringen. SRit Außer»
actjttaffen bes 91otwenbi'gften für ben bip erwünpten
fteten ©efunbheitSzuftanb ber Stere ïann unmöglich
©lepeS erzielt merben, als rn.it Aufwanb oon Sorgfalt,
gjtan fiebt häufig, baß Stabbauten namentlich auf bem
weit oon BerlehrSftraßen abgelegenen Sanbe oon ben
Siehhaltern felbft erbaut werben unb ba ift e§ p oer»
ftehen, wenn fehler oorïommen.

2Bo bie Bauausführung aber in ben fpänben oon
faclj' unb fachoerftänbigen Bauleuten liegt, ba ift eine
fehlerhafte Anlage boppelt bebauerlic^.

28er einen Stab richtig plazieren wib, ber fobte,
roraulgefeßt, baff bie Berhältniffe eS geftatten, bie 9torb=
feite für bie Stabfront unbebingt ausfließen, aber auch
Sßeften ift nicht günftig, am beften bagegen Often, ober
Silben, benn bie Sonne ift für einen Stab fo notwenbig
trie für eine SBohnung. Dime auf £>öben= unb Sßeite»
rerhältniffe ber Stabungen hier nâfer einzutreten, fei
nur ber^ fanitären ^Richtlinie gebadft. Sicht unb Suft,
üBärme im SBinter, Milite im Sommer muß ben Bieren
ebenfo gepaffen werben, wie ben SRenfcßen. Sie Staß»
luft, bie bie Siere umgibt, muff ïontinuierlp temperiert
merben unb inSbefonbere ift bem Bobenbelag gegenüber
©tepgültigleit nicht am ^ßlatje. ©erabe in biefem

wirb noch u^l gefehlt. SRan hat in lanbwirt»
fcfjaftlpen Greifen SRancßeS erprobt unb in bezüglichen
Phblättern empfohlen, waS nicht fo nebenfälicß aufge»
nommen werben fobte. SReßr noch u>ie bie Böben,
lommen bie UmfaffungSwänbe beS Stabes in Betracht,
hier ift namentlich auf ba§ richtige Baumaterial, fowie
auf einroanbfreié-Ausführung Sert zu legen. gebenfaßS
tft anftatt Brudhftein ein leicht gebrannter poröferBacf»
ftein oorzuzießen, auch ber Slalftuffftein ift fehr ju
empfehlen, immerhin foben bie Außenwänbe eine Suft»
lqjuhie'im Qnnern haben, um eine wirïfame Qfolierung
gegen bie Surcßpiäge ber Stabbünfte nach Aufsen unb
oer SitterungSeinflüffe nach bem Stabinnern ju erzielen.
Sup biefe Borfehrungen bleiben bie SRauern trocten
unb bie Siere gefunb, benn ber Stab wirb im SSinter
marm unb im Sommer fühl. Heber bie praftifche An»
Jage oon, Süren unb genfter ließe fi<h auch manches

m zumal baS gebräuchliche Offenftehenlaffen berfelben
Ihon oiel Unheil für baS Bieß brachte,

cm
^ ^ ©täbe heb fein foben, ift felbftoerftänblp.

tbaSnocß am abermeiften oerbefferungSbebürftig ift, baS
JJt bte Bentitation, welche befanntlicb) in 100 gäben noch
i oerfehlte Borfehrungen aufweift. Zugluft quer burch
Den ©tab bebeutet ©ift für ba§ Bieh ; ben Abzug ber
fünfte fob man ftets oertifal bureßfüßren unb mit gut
fmifttonierenber fRegülierungSeinrichtung oerfeheri. - W.

i« interessanter Rel«r$ent$cftcid ans dem
Kanten $t. «allen, binsicbtlieb Schutz nor

Belästigungen und Recht zur Klage.
(Sorrefpottbetij.)

ber ©emeinbe A. bewibigte bie Baubeßörbe bem
piüL

re BaugefcßäfteS bie Auffteßung
« 5 ^ ï P i o f t o n S m o t o r e S unb bie ©rftebung oon
.f, ^bearbeitungSmafchinen unb einer Scßmiebe
hi, fL ^bingung, baft bei erheblichen Beläftigungen,

betm Betrieb 'nachträglich herauSfieben foßten, ber
«berr Abhülfe zu treffen habe, gn ber anftoßenben

©emeinbe B. erhob ber 9lacßbar SR. bagegen Bauein»
fpraeße, inbem er hauptfächlich geltenb machte, bte oom
Betriebe ber SRotor» unb SRafchinenanlage zu erwarten»
ben Beläftigungen feien berart, baff ber ©emeinberat oon
A. bie Bauausführung in biefem Bißenquartier nie hätte
erlauben foben. Sie Slacßbarn beS 'SR., ebenfqbS im
©ebiete ber ©emeinbe. B. wohnenb, f'cßloffen ficEt bem
Befurrenten SR. an.

Ser Beflagte 91. machte geltenb, fein 9iacßDar SR.
fei, weil er nicht in ber ©emeinbe A. wohne, nietjt flage»
berechtigt ; er fei nicht berechtigt, fteß auf bie Bauorbnung
ber ©emeinbe 91. zu ftüßen, ba er baburch beffer geftebt
würbe als bie übrigen SiegenPaften in ber ©emeinbe SR.

Sie ©emeinbebehörbe oon B. wobte ben IRefurS
gepütjt wiffen, ba fonft eine Abwanberung beS Steuer»
fapitals befürchtet werben müffe!

Sie Baubeprbe oon A. glaubte, man fönne einem
©ewerbetreibenben bie AuSbeßnung unb ©rweiterung
feines ©epäfteS nicht barum unterbinben, weil inzwiPen
in nâçhfter Stäbe ber ©epäftSräumlpfeiten ber Stachbar
SR. eine Biba erftebt habe, im übrigen aber auf grö=
ßeren UmfreiS nodh oobftänbig unbebautes Sanb, alfo
burcßauS fein Bibenquartier oorßanben fei.

Ser SlegierungSrat hat ben StefurS abgemiefen aüS
folgenben ©rwägungen:

Ser in ber Stachbargemeinbe B. wohnenbe fRefurrent
SR. ift zur Befchweröe legitimiert, fabS er nachzuweifen
oermag, baff biefe SRa|nahme ihn in feinen ptereffen
oerlet't. Saburp ift ihm feineSwegS ein Stecht einge»
räumt, beim ©ewerbebetrieb beS 91. mitzufpreeben, fon»
bern einzig unb abein ein SRittel gegeben, BerwaltungS»
gîte, oon benen er glaubt, fie feien im Sßiberfpruch zu
irgenbwelchen 91ormen beS öffentlichen Stecht eS ergangen,
ber Ueberprüfung ber Dberbefjörbe, zu unterwerfen unb
ihre Aufhebung ober Abänberung zu bewirfen. Ser-
Svefurrent, in ber ©emeinbe B. wofjnenb, ftütjt feine
Befchwerbe zum Seit auf bie Bauorbnung oon A., bpu
hat er ein fRecht. 3war gilt bie Bauorbnung nur in
ber ©emeinbe A. unb unterwirft fp npt auf ©ebiet
ber ©emeinbe B.j barauS aber zu folgern, ein Bewohner
ber ©emeinbe B. bürfe ihre richtige Anwenbung auf
bem ©ebiet ber ©emeinbe A. npt oerlangen, ift inner»
lieh npt begrünbet.

Siefe Auffaffung würbe auch, fonfequent burchgebacht
unb oerwirflicht, zu fehv urterquicflpen, fleinen ©emein»,
beratftreitigfeiten führen.

Ser StefurS ift alfo materiell zu prüfen.
©in gänzliche^ Berbot ober eine bebingte ©enehmi»

gung für, bie Auffteltung ber beab fptigten Anlagen fann
bie Behörbe an ^anb ber Bauorbnung nur bann auS»

fprechen, wenn fie im allgemeinen für bie örtlpe Sage
ober für bie Bepaffepeit ber BetriebSftätte, für bie

Beper ober Bewohner nachbarlicher ©runbfiücfe ober

für baS fßublitum überhaupt, erhebliche 91acb»teile, @e=

fahren ober Beläftigungen herbeiführen. Siefer Artiïel
fteltt alfo einzig unb allein auf bie plâffigïeit ber be»

abfichtigten Anlage unb auf bie Sachlage ab. Sie
ißrapis îam nun zwar bei ber Auslegung zu bem Steful»
täte, Die Unzuläffigfeit fönne nicht nur bann auSgefprochett
werben, wenn eine objeftioe 9torm, welche bie Boraus»
fepngen berfelben materieß umpreibt, oerletzt werbe,
fonbern auch bann, wenn ©rünbe ber ©perheit.S», ber
©efunbheitSpolizei ufw. eS oerlangten. SRan ïann fp aber

fragen, ob ein Berbot auS ben letztgenannten ©rünben
oor ber ©igentumSgarantie' ftanbhalte; benn biefe bulbet
nicht, ba| burch aßgemeinfte Kompetenzeinräumung ber
©ntpeib über wichtige weitgehenbe ©igentumsbeiprän»
ïungen einzig unb allein bem ©rmeffen ber Behörb'en
überlaffen werbe. Auf jeben goß ïann baS Berbot nur
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Drainage versehen sind, hat das Vieh immer Seuchen-
gesahr zu gewärtigen.

Für Neubauten von Ställen sollten auch die anerkannten
Regeln mehr eingehalten werden, die seitens der Groß-
ökonomen respektiert sind; dem Mittel- und Kleinbauer
könnten diese Regeln nur Nutzen bringen. Mit Außer-
achtlassen des Notwendigsten für den doch erwünschten
steten Gesundheitszustand der Tiere kann unmöglich
Gleiches erzielt werden, als mit Aufwand von Sorgfalt.
Man sieht häufig, daß Stallbauten namentlich auf dem
weit von Verkehrsstraßen abgelegenen Lande von den
Viehhaltern selbst erbaut werden und da ist es zu ver-
stehen, wenn Fehler vorkommen.

Wo die Bauausführung aber in den Händen von
sach- und fachverständigen Bauleuten liegt, da ist eine
fehlerhafte Anlage doppelt bedauerlich.

Wer einen Stall richtig plazieren will, der sollte,
vorausgesetzt, daß die Verhältnisse es gestatten, die Nord-
seite für die Stallfront unbedingt ausschließen, aber auch
Westen ist nicht günstig, am besten dagegen Osten oder
Süden, denn die Sonne ist für einen Stall so notwendig
wie für eine Wohnung. Ohne auf Höhen- und Weite-
Verhältnisse der Stallungen hier näher einzutreten, sei
nur der sanitären Richtlinie gedacht. Licht und Luft,
Wärme im Winter, Kühle im Sommer muß den Tieren
ebenso geschaffen werden, wie den Menschen. Die Stall-
lust, die die Tiere umgibt, muß kontinuierlich temperiert
werden und insbesondere ist dem Bodenbelag gegenüber
Gleichgültigkeit nicht am Platze. Gerade in diesem
Punkt wird noch viel gefehlt. Man hat in landwirt-
schaftlichen Kreisen Manches erprobt und in bezüglichen
Fachblättern empfohlen, was nicht so nebensälich ausge-
nommen werden sollte. Mehr noch wie die Böden,
kommen die Umfassungswände des Stalles in Betracht,
hier ist namentlich auf das richtige Bäumaterial, sowie
auf einwandfreie Ausführung Wert zu legen. Jedenfalls
ist anstatt Bruchstein ein leicht gebrannter poröser Back-
stein vorzuziehen, auch der Kalktuffstein ist sehr zu
empfehlen. Immerhin sollen die Außenwände eine Luft-
schichte im Innern haben, um eine wirksame Isolierung
gegen die Durchschläge der Stalldünste nach Außen und
der Witterungseinstüsse nach dem Stallinnern zu erzielen.
Durch diese Vorkehrungen bleiben die Mauern trocken
und die Tiere gesund, denn der Stall wird im Winter
warm und im Sommer kühl. Ueber die praktische An-
mge von. Türen und Fenster ließe sich auch manches
MN, zumal das gebräuchliche Offenstehenlaffen derselben
schon viel Unheil für das Vieh brachte.

M
ß ^ Ställe hell sein sollen, ist selbstverständlich.

Was noch am allermeisten verbesserungsbedürftig ist, das
P die Ventilation, welche bekanntlich in 100 Fällen noch

verfehlte Vorkehrungen aufweist. Zugluft quer durch
den Stall bedeutet Gift für das Vieh; den Abzug der
Dunste soll man stets vertikal durchführen und mit gut
sanktionierender Regulierungseinrichtung versehen. î

Kin lntmssaMf Mursenttcheiâ aus Sem

Mton 5t. «allen, hinsichtlich Schutz vor
Belästigungen uns «echt zur «läge.

(Korrespondenz.)
der Gemeinde A. bewilligte die Baubehörde dem

èin°s A î eines Baugeschäftes die Aufstellung

- ^ k plo sio n s m oto res und die Erstellung von
öbearbeitungsmaschinen und einer Schmiede

bi» Bedingung, daß bei erheblichen Belästigungen,
Nli.I Betrieb 'nachträglich herausstellen sollten, der

uherr Abhülfe zu treffen habe. In der anstoßenden

Gemeinde B. erhob der Nachbar M. dagegen Bauein-
spräche, indem er hauptsächlich geltend machte, die vom
Betriebe der Motor- und Maschinenanlage zu erwarten-
den Belästigungen seien derart, daß der Gemeinderat von
A. die Bauausführung in diesem Villenquartier nie hätte
erlauben sollen. Die Nachbarn des M., ebenfalls im
Gebiete der Gemeinde. B. wohnend, schloffen sich dem
Rekurrenten M. an.

Der Beklagte N. machte geltend, sein Nachbar M.
sei, weil er nicht in der Gemeinde A. wohne, nicht klage-
berechtigt; er sei nicht berechtigt, sich auf die Bauordnung
der Gemeinde N. zu stützen, da er dadurch besser gestellt
würde als die übrigen Liegenschaften in der Gemeinde M.

Die Gemeindebehörde von B. wollte den Rekurs
geschützt wissen, da sonst eine Abwanderung des Steuer-
kapitals befürchtet werden müsse!

Die Baubehörde von A. glaubte, man könne einem
Gewerbetreibenden die Ausdehnung und Erweiterung
seines Geschäftes nicht darum unterbinden, weil inzwischen
in nächster Nähe der Geschäftsräumlichkeiten der Nachbar
M. eine Villa erstellt habe, im übrigen aber auf grö-
ßeren Umkreis noch vollständig unbebautes Land, also
durchaus kein Villenquartier vorhanden sei.

Der Regierungsrat hat den Rekurs abgewiesen aus
folgenden Erwägungen:

Der in der Nachbargemeinde B. wohnende Rekurrent
M. ist zur Beschwerde legitimiert, falls er nachzuweisen
vermag, daß diese Maßnahme ihn in seinen Interessen
verletzt. Dadurch ist ihm keineswegs ein Recht einge-
räumt, beim Gewerbebetrieb des N. mitzusprechen, son-
dern einzig und allein ein Mittel gegeben, Verwaltungs-
ykte, von denen er glaubt, sie seien im Widerspruch zu
irgendwelchen Normen des öffentlichen Rechtes ergangen,
der Ueberprüfung der Oberbehörde, zu unterwerfen und
ihre Aufhebung oder Abänderung zu bewirken. Der
Rekurrent, in der Gemeinde B. wohnend, stützt seine
Beschwerde zum Teil auf die Bauordnung von A., hiezu
hat er ein Recht. Zwar gilt die Bauordnung nur in
der Gemeinde A. und unterwirft sich nicht auf Gebiet
der Gemeinde B. ; daraus aber zu fosgern, ein Bewohner
der Gemeinde B. dürfe ihre richtige Anwendung auf
dem Gebiet der Gemeinde A. nicht verlangen, ist inner-
lich nicht begründet.

Diese Auffassung würde auch, konsequent durchgedacht
und verwirklicht, zu sehr uüerquicklichen, kleinen Gemein-
deratstreitigkeiten führen.

Der Rekurs ist also materiell zu prüfen.
Ein gänzliches Verbot oder eine bedingte Genehmi-

gung für. die Aufstellung der beabsichtigten Änlagen kann
die Behörde an Hand der Bauordnung nur dann aus-
sprechen, wenn sie im allgemeinen für die örtliche Lage
oder für die Beschaffenheit der Betriebsstätte, für die

Besitzer oder Bewohner nachbarlicher Grundstücke oder

für das Publikum überhaupt, erhebliche Nachteile, Ge-
fahren oder Belästigungen herbeiführen. Dieser Artikel
stellt also einzig und allein auf die Zuläffigkeit der be-

absichtigten Anlage und auf die Sachlage ab. Die
Praxis kam nun zwar bei der Auslegung zu dem Resul-
täte, die Unzuläffigkeit könne nicht nur dann ausgesprochen
werden, wenn eine objektive Norm, welche die Voraus-
setzungen derselben materiell umschreibt, verletzt werde,
sondern auch dann, wenn Gründe der Sicherheits-, der
Gesundheitspolizei usw. es verlangten. Man kann sich aber

fragen, ob ein Verbot aus den letztgenannten Gründen
vor der Eigentumsgarantie standhalte; denn diese duldet
nicht, daß durch allgemeinste Kompetenzeinräumung der
Entscheid über wichtige weitgehende Eigentumsbeschrän-

kungen einzig und allein dem Ermessen der Behörden
überlassen werde. Auf jeden Fall kann das Verbot nur
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auSgefprodjen roetben, wenn bie ©eftaltung wirflid)
fchtuermiegenbe öffentliche Qntereffen gefätjrben mürbe,
fjrn oorliegenben galle ift ein foldjeS ©erbot ïeine§=
falls gu rechtfertigen, roeber gegenüber bem Sftotor, noch
gegenüber ber £)obeImafcl)ine, ber ©anbfäge unb ber
©djmiebe, benn all' biefe 3Rafd)inen, begw. beren betriebe,
bringen ben umliegenben ©runbftüden gweifelloS nichts
nieljr als Unannehmlidjfeiten, bie ertragen werben müffen,
bie gubem burdj meitgehenbe ©chutgmahregeln auf ein
SRinimum rebugiert worben finb. ©äff bie ©inwen»
bungen beS @ eineinherate§ non 33. £)öUIo§ finb, fpringt
in bie 2lugen unb bebarf feiner ©egrünbung.

Störungen ait ^{littaclanla^en.
gn großen 9RietSl)äufern ifi eS eine nicht gu fettene

Stage, welche bem 33ermatter ober Hauseigentümer oor»
getragen mirb, bafj fcfjon roieber einmal bie Klingel nicht
geht. „SRan hat grnar fd)on felbft nadjgefehen, aber eS

geht eben nicht." ®aS ift meift ber Schluß ber SBeiS»

ijeit, trotgbem eS häufig gar nicht fo ferner ift, bie ür=
fache ber Störung gu finben. @S gibt nun häufig Sente,
bie einmal etmaS non ber Sfheorie ber-©teftrotedjnif
haben läuten hören unb in fbichen nun bemüht finb,
bie mit einer tüuSbefferung refp. SBieberinftanbfetptng
ber Klingelanlage beauftragten ißerfonen mit -ihren Stab
fdßägen gu beglücfen. ©ie ergählen oom pofitioen unb
negatioen ®raf)t, ohne fi<h bewufjt gu fein, bah fäc
©chmachftromtechniî fotche begriffe minbeftenS recht über»

flüffig finb,. ba ein gnftallateur, ber baS gunftionieren
einer Klingelanlage oerfianben hat, fid) barum faum
f'ümmern mirb, benn ber ©tocfe ift eS gang gleichgültig,
ob bie eine ober bie anbere Klemmfchraube ben oom
©lement ïommenben ®ral)t aufnimmt ober ben borthin
gurücffehrenben, b. h- mit anberen ©Sorten, ob ber ©trom
guerft -ben Un terbred) er p'affiert unb bann bie ©leftro»
magnetroidlung ober umgefehrt. ©erartige geftftellungen
gu machen, ehe man ft<h an baS ©uffudjen ber ©törung
in ber Seitung begibt, ift gang gmedloS. 9Ran muff fic£)

ein gemiffeS ©gftem angewöhnen, ein Schema auSbilben,
unb oon bem barf man nicht abgehen.

SSirb man gu einer nid)t funltionierenben Klingel»
milage gerufen, fo mirb man fich, falls eS fich um eine

Zentralanlage, b. h- «tue ünlage Ijanbelt, bei welcher
eine größere 2lngal)l non ©loden, ©ableauj ufm. oon
einer größeren ©atterie gefpeift werben, guerft infor»
mieren müffen, ob nur eine Klingel ober ©abteau nicht
funftioniert ober fämtliche an bie Zendalbatterie ange»
fd)loffenen Apparate, ©eht nur eine Klingel nicht, fo
braucht man fid) meift um bie Batterie überhaupt nicht
gu fümmern unb um bie Seitung gewöhnlich auch nicht,
©ang auSgefdjloffen ift jeboch «tue ©törung in berfelben
nicht, in bejfen fann biefelbe bann auch in bem ©tüd
Zweigleitung liegen, welches oon ber Hauptleitung, bie
buret) baS gange Haus geht, nach öer betreffenben Klinget
abgweigt, ober in bem ©tüd, welches gum ©rudfriopf geht.

©ebmen wir atfo ben galt an, bah nur eine ©lode
nicht funftioniert, fo wirb eS fich empfehlen, guerft bie
beiben ©rät)te oon ber ©lode abgufd)rauben unb fich
gu übergeugen, ob bie Seitung in Drbnung ift, b. h- ob
bei ©rüden beS KontaftfnopfeS ber oon ber Zentral»
batterie fommenbe ©trom bie Seitung burdjflieht, ob
Strom ba ift, wie man fid) gewöhnlich auSbrüdt. 33ei

ftärferen Batterien fann man baS baburcf) feftftellen,
bah man bie beiben ®ral)tfpit$en berührt. gft bie Um»

gebung bann nicht gü hell, fo fief)t man gwifdjen beiben
©pi^en einen gunfen überfpringen. ©ei fchwachen ©at»
terien ober gar bei einem eingigen ©rodenetement täfjt
biefe 2lrt ber Prüfung jeboch fef)r häufig im ©tidj, man-

muh öann ein empflnbtichereS ©aloanometer gur 5ln»

wenbung bringen, ©in foldjeS befitjt man in ber Zunge,
ißuht man beibe ©râfjte fdjön fauber ab, unb hält fie in
einer ©ntfernung oon 1 cm ober etwas weniger nebeneinanbet
oben auf ber Zunge, ober einen ®ral)t auf bie Zunge unb ben

anbern unter bie Zunge, fo befommt man fdjon bei fefjr

fchwachen Strömen einen beutlich wahrnehmbaren falgig-.

fauren ®efchmad. gft in biefer SBeife baS ©orhanbenfetn
eines ©tromeS nicht feftguftellen, fo ift bamit bemiefen, baff

in ber Seitung, welclje oon ber ©lode gur Hauptleitung
geht, ber ©trom unterbrochen ift. ©ie ©törung felbft
fann nun wieber in ber Seitung felbft, b. h- in ben

©rähten liegen ober in bem Kontaft. Zunädjft roirb

man wieber ben Kontaft unterfuchen müffen. 9J!au wirb
bie burdj baS ©rüden fich berührenben, meift febernben

3Retallblättchen recht fauber blanf machen unb bann

oerfudjen. funftioniert bie ©lode bann noch uid)t, fo

wirb man auch ®am Kontaft bie beiben ©räfjte losmachen

müffen, um in berfelben 3Beife .wie oorljin feftguftellen,
ob auch bort bie Seitung noch ftromloS ift. Kommt

man gu biefern ©djluh, fo bleibt weiter nichts übrig, aß

bie Seitung oom Kontaft bis gur Hauptleitung gu fon»

trollieren, ob irgenbwo eine ffotierung fchabhaft gemorben

ift, fobah ber ©trom infolge ber 33erührung be§ blanfen

©raljteS mit einem leitenben Körper oielleicljt auf einem

fürgeren 2Bege, als über bie Klingel ober ben Kontalt

gum ©lement ober gur ©atterie gurüdfehten fann. 6»

ift möglich, bah bie beiben nebeneinanber liegenben ®räf)te

burch eine gemeinfame Klammer an ber SBaitb befeftigt

finb. Zft biefe Klammer gu fcharf eingeschlagen, fo fann

fie bie ben ©raljt umhüüenbe ©aumtooßroidlung-geo
quetfehf haben, in welchem galle bann bie Klammer eine

birefte ©rüde '
für ben ©trom bifbet. ©in folcf)er fall

wirb jeboch aur fehr feiten feftguftellen fein; meift roirb

man fchon an ben ©nben, welche man oom Kontaft ab>

gefchraubt hat, ©trom feftftellen. ©ann liegt -bie^Urfache

ber ©törung eben im Kontaft, unb biefelbe roirb fich

burd) ©aubermadjen ber 33erbinbung§fd)raubeu befeitigen

laffen. ©ei biefen ©rörterungen hatten wir jebod) nur

bie an ben Korribortüren befinblicfterr, feften Kontalte

im Sluge. ©ei hängenben Kontaften, wie beifpielSroeife

an ben ©aSleitungen befeftigten ©ifd)fontaften, fann e§

jeboch auch oorfommen, ba| bie Zfolterung infolge ber

@rl)i|ung burch .Sampengafe aümählig germürbt unb

bem ©trom- bann audj einen Sßeg gum anberen ®rai)t

freigibt, ©er Kontaft hat ben Zroecf bie Seitung

unterbrechen unb nur momentan einen ©chlufj gu er»

möglichen.. SBirb aber bem ©trom in ber angebeutetert

Sßeife bie SDtöglid)feit gegeben, fliehen gu fönnen, fo rotrb

er, ba jetgt ber Kontaft auSgefdhaltet ift, über bie

gehen unb biefe fo oft, als burch eine ©ewegung bie

beiben ©räljte, beren Qfolierung befchäbigt,
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ausgesprochen werden, wenn die Gestaltung wirklich
schwerwiegende öffentliche Interessen gefährden würde,
Im vorliegenden Falle ist ein solches Verbot keines-
falls zu rechtfertigen, weder gegenüber dem Motor, noch
gegenüber der Hobelmaschine, der Bandsäge und der
Schmiede, denn all' diese Maschinen, bezw. deren Betriebe,
bringen den umliegenden Grundstücken zweifellos 'nichts
mehr als Unannehmlichkeiten, die ertragen werden müssen,
die zudem durch weitgehende Schutzmaßregeln auf ein
Minimum reduziert worden sind. Daß die Einwen-
düngen des Gemeinderates von B. haltlos sind, springt
in die Augen und bedarf keiner Begründung.

Störungen an Almgelanlagen.
In großen Mietshäusern ist es eine nicht zu seltene

Klage, welche dem Verwalter oder Hauseigentümer vor-
getragen wird, daß schon wieder einmal die Klingel nicht
geht. „Man hat zwar schon selbst nachgesehen, aber es

geht eben nicht." Das ist meist der Schluß der Weis-
heil, trotzdem es häufig gar nicht so schwer ist, die Ur-
fache der Störung zu finden. Es gibt nun häufig Leute,
die einmal etwas von der Theorie der Elektrotechnik
haben läuten hören und in solchen nun bemüht sind,
die mit einer Ausbesserung resp. Wiederinstandsetzung
der Klingelanlage beauftragten Personen mit -ihren Rat-
schlügen zu beglücken. Sie erzählen vom positiven und
negativen Draht, ohne sich bewußt zu sein, daß für
Schwachstromtechnik solche Begriffe mindestens recht über-
flüssig sind, da ein Installateur, der das Funktionieren
einer Klingelanlage verstanden hat, sich darum kaum
kümmern wird, denn der Glocke ist es ganz gleichgiltig,
ob die eine oder die andere Klemmschraube den vom
Element kommenden Draht aufnimmt oder den dorthin
zurückkehrenden, d. h. mit anderen Worten, ob der Strom
zuerst den Unterbrecher passiert und dann die Elektro-
magnetwicklung oder umgekehrt. Derartige Feststellungen
zu machen, ehe man sich an das Aufsuchen der Störung
in der Leitung begibt, ist ganz zwecklos. Man muß sich
ein gewisses System angewöhnen, ein Schema ausbilden,
und von dem darf man nicht abgehen.

Wird man zu einer nicht funktionierenden Klingel-
anlage gerufen, so wird man sich, falls es sich um eine

Zentralanlage, d. h. eine Anlage handelt, bei welcher
eine größere Anzahl von Glocken, Tableaux usw. von
einer größeren Batterie gespeist werden, zuerst infor-
mieren müssen, ob nur eine Klingel oder Tableau nicht
funktioniert oder sämtliche an die Zentralbatterie ange-
schloffenen Apparate. Geht nur eine Klingel nicht, so

braucht man sich meist um die Batterie überhaupt nicht
zu kümmern und um die Leitung gewöhnlich auch nicht.
Ganz ausgeschloffen ist jedoch eine Störung in derselben
nicht, in dessen kann dieselbe dann auch in dem Stück
Zweigleitung liegen, welches von der Hauptleitung, die
durch das ganze Haus geht, nach der betreffenden Klingel
abzweigt, oder in dem Stück, welches zum Druckknopf geht.

Nehmen wir also den Fall an, daß nur eine Glocke
nicht funktioniert, so wird es sich empfehlen, zuerst die
beiden Drähte von der Glocke abzuschrauben und sich

zu überzeugen, ob die Leitung in Ordnung ist, d. h. ob
bei Drücken des Kontaktknopfes der von der Zentral-
batterie kommende Strom die Leitung durchfließt, ob
Strom da ist, wie man sich gewöhnlich ausdrückt. Bei
stärkeren Batterien kann man das dadurch feststellen,
daß man die beiden Drahtspitzen berührt. Ist die Um-
gebung dann.nicht zu hell, so sieht man zwischen beiden
Spitzen einen Funken überspringen. Bei schwachen Bat-
terien oder gar bei einem einzigen Trockenelement läßt
diese Art der Prüfung jedoch sehr häufig im Stich, man

muß dann ein empfindlicheres Galvanometer zur An-

wendung bringen. Ein solches besitzt man in der Zunge.
Putzt man beide Drähte schön sauber ab, und hält sie in
einer Entfernung von 1 om oderetwaswenigernebeneinander
oben auf der Zunge, oder einen Draht auf die Zunge und den

andern unter die Zunge, so bekommt man schon bei sehr

schwachen Strömen einen deutlich wahrnehmbaren salzig-

sauren Geschmack. Ist in dieser Weise das Vorhandensein
eines Stromes nicht festzustellen, so ist damit bewiesen, daß

in der Leitung, welche von der Glocke zur Hauptleitung
geht, der Strom unterbrochen ist. Die Störung selbst

kann nun wieder in der Leitung selbst, d. h. in den

Drähten liegen oder in dem Kontakt. Zunächst wird

man wieder den Kontakt untersuchen müssen. Man wird
die durch das Drücken sich berührenden, meist federnden

Metallblättchen recht sauber blank machen und dann

versuchen. Funktioniert die Glocke dann noch nicht, so

wird man auch vom Kontakt die beiden Drähte losmachen

müssen, um in derselben Weise wie vorhin festzustellen,

ob auch dort die Leitung noch stromlos ist. Kommt

man zu diesem Schluß, so bleibt weiter nichts übrig, als

die Leitung vom Kontakt bis zur Hauptleitung zu kon-

trollieren, ob irgendwo eine Isolierung schadhaft geworden

ist, sodaß der Strom infolge der Berührung des blanken

Drahtes mit einem leitenden Körper vielleicht auf einem

kürzeren Wege, als über die Klingel oder den Kontakt

zum Element oder zur Batterie zurückkehren kann. Es

ist möglich, daß die beiden nebeneinander liegenden Drähte

durch eine gemeinsame Klammer an der Wand befestigt

sind. Ist diese Klammer zu scharf eingeschlagen, so kann

sie die den Draht umhüllende Baumwollwicklung zer-

quetscht haben, in welchem Falle dann die Klammer eine

direkte Brücke für den Strom bildet. Ein solcher Fall

wird jedoch nur sehr selten festzustellen sein; meist wird

man schon an den Enden, welche man vom Kontakt ab-

geschraubt hat, Strom feststellen. Dann liegt die'Ursache

der Störung eben im Kontakt, und dieselbe wird sich

durch Saubermachen der Verbindungsschraubeu beseitigen

lassen. Bei diesen Erörterungen hatten wir jedoch »
die an den Korridortüren befindlichen, festen Kontakte

im Auge. Bei hängenden Kontakten, wie beispielsweise

an den Gasleitungen befestigten Tischkontakten, kann es

jedoch auch vorkommen, daß die Isolierung infolge der

Erhitzung durch.Lampengase allmählig zermürbt und

dem Strom dann auch einen Weg zum anderen Draht

freigibt. Der Kontakt hat den Zweck die Leitung zu

unterbrechen und nur momentan einen Schluß zu er-

möglichen. Wird aber dem Strom in der angedeuteten

Weise die Möglichkeit gegeben, fließen zu können, so wird

er, da jetzt der Kontakt ausgeschaltet ist, über die Glocke

gehen und diese so oft, als durch eine Bewegung die

beiden Drähte, deren Isolierung beschädigt, ^"'uren
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